
KREISAUSSCHUSS 
UNSTRUT-HAINICH-KREIS  
 
 
 

 

Beschlussvorlage 
öffentlich 

 
 
Einreicher:  Verwaltung  
 
Drucksachen-Nr.: KA/BV/648/2022 
 
Einreichung:  16.09.2022 
 

Beratungsfolge Termin TOP 

Kreisausschuss 17.10.2022  

 
 
Betr.: 
Überplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 4560.7700, Hilfe nach § 35a SGB 
VIII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, stationär 
 
Der Kreisausschuss möge beschließen: 
 
Für Mehraufwendungen bei der gesetzlichen Pflichtaufgabe nach dem Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (SGB VIII) werden in der Haushaltsstelle 4560.7700, 
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, stationär, für 
2022 zusätzliche Mittel in Höhe von bis zu 150.000 € bereitgestellt. 
 
Der überplanmäßigen Ausgabe wird zugestimmt. 
 
Die Deckung erfolgt aus der Haushaltsstelle 9000.05611 – Allgemeine Zuweisung / 
Ausschüttung § 24 Abs. 3 ThürFAG-Land. 
 
 
 
Begründung:  
 
Zur Zeit befinden sich 37 Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII in 21 
verschiedenen Einrichtungen, um und außerhalb des Unstrut-Hainich-Kreises. 
Die Hilfe nach § 35 a SGB VIII wird für Kinder und Jugendliche, welche von einer 
seelischen Behinderung bedroht bzw. eine seelische Behinderung bereits vorliegt, 
installiert. Kinder und Jugendliche haben einen Rechtsanspruch nach dem SGB VIII. 
 
Der Planansatz von 2022 beläuft sich auf 2.700.000 € und war mit durchschnittlich 
35 Fällen und einer Kostenerstattung hinterlegt.   
 
Die Fälle in dieser Hilfeart haben sich in 2022 wie folgt entwickelt: 
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 Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez 

2021 35 35 35 33 34 34 34 33 36 35 36 36 

2022 40 40 39 38 38 38 37 37     

 
Auf Grund der gestiegenen Fallzahlen und der höheren Entgelte erwartet der 
Landkreis Mehrausgaben. 
 
Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit in dieser Haushaltsstelle werden 150.000 € 
in den Kreisausschuss als Beschlussvorlage vorgelegt.  
 
Die Deckung erfolgt aus der Haushaltsstelle 9000.0611 – Allgemeine 
Zuweisung/Ausschüttung § 24 Abs. 3 ThürFAG- Land. 
 
Der Kreisausschuss möge die überplanmäßige Ausgabe von 150.000 € genehmigen. 
 
 
 
Z a n k e r  
Landrat 
 
Anlagen: 
   
 
 

□ Vorlage wurde ohne / mit Änderung zum Beschluss erhoben 

□ Vorlage wurde abgelehnt 

□ Vorlage wurde zurückgezogen 

 
 
Abstimmungsergebnis: 

Ja:   Nein:    Enthaltungen: 
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